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für die wichtigſten Gründe, Gewinnung einer akatholiſchenFamilie für den heil Glauben, Beſeitigung großer Aergerniſſe,ein ſehr wichtiges Intereſſe des Gemeinwohles II dgl Er hat
68 den öfen paritätiſcher Länder größtentheils anheimgegeben,QA• jedem einzelnen Falle 3u rüfen, In wie weit die gegebenen Ver
ſprechungen zuverläſſig erſcheinen und Realiſirung laſſen,die Uuldung der Ehe alſo ausgeſprochen werden fönne. Walten
Verhältniſſe ob, wie II dem vorgelegten Caſus, ſo eſteht die größteGefahr daß trotz 68 eingegangenen Vertrages die Kinder der
Häreſie überantwortet werden Sind dieſelben nicht zur genauenKenntniß des Biſchofes gekommen, ird dieſer allerdings die
Dispens zur Eingehung der Ehe ertheilen; aber der Katholik, welcherden wahren Sachverhalt ennt und ſich QW ſeinem ewiſſen deshalbbeunruhigt I  7 kann von derſelben einen Gebrauch machen, eil
68 das aturgeſetz iſt, eine Seele vorzüglich die
eigenen Kinder 118 wahrſcheinlichen Gefahr 8 Irrglaubensauszuſetzen. Das gemachte Eheverſprechen konnte keine bindende
1 Aben oder verlor ſie wieder, eil eS ſeinem Gegenſtandeeine iInter den erwähnten Vorausſetzungen 8Sub gravi verbotene
Handlung hat. Der Beichtvater ird Eu einen Pönitenten,welcher eine gemiſchte Ehe eingehen will, davon Im Allgemeinenabmahnen müſſen Geſchie dies fruchtlos, ſo iſt CE wenigſtens
zur Erfüllung der irchlich geforderten Bedingungen anzuhalten, und
im Falle dieſe zugeſichert wird, auf alles aufmerkſam machen,
was etwa die gegebenen Zuſagen des anderen Theiles Als wenigzuverläſſig erſcheinen ließe. Beſtimmt ihn dies nicht, von der
Ehe abzuſtehen, E iſt jedenfalls darauf dringen, daß der
Sachverhalt im Dispensgeſuche an den Biſchof angegebenwerde Wurde dies unterlaſſen und iſt die Dispens chon ertheiworden, ſo wäre nachträglich jeder Umſtand noch NI den Biſchof 3uberichten, von dem vermuthe werden kann, EL hätte ihn, IMm
E ihm bekannt geweſen wäre, von der Gewährung der Dispensabgehalten. Außerdem önnte die Dispens erlaubter Weiſe nichgebraucht werden, da nan ich dabei der Gefahr einer Verletzungdes natürlichen nd göttlichen Geſetzes ausſetzen würde, und die

erachten ware
Dispens al „dlspensatio subreptitia“ und desha ungiltig 3(Cfr. Lehmkuhl. Theol Mor II 668 II 41  0 Domcapitular Dr Johann B. P N
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(Freimaureriſches. n einer proteſtantiſchen O  tadt
mit kleiner katholiſcher Gemeinde verrichtet ein im bürgerlichen Lehen
angeſehener, aber n ſeinen religiöſen ziemlich lauer 0  llſeine Oſterbeichte. Der Beichtvater, bei dem CETL eS ſeit mehreren V  ahrenUt, hat zufällig zuvor von verſchiedenen erſonen erzählen hören,
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dieſer Pönitent ſei Mitglied des Freimaurerbundes, allein da dieſe ES
nicht beſtimmt beweiſen konnten und ſehr oft I dieſer Beziehung
eeres Gerede geht, uUimmt ETL bei Anhörung der Oſterbeichte gar keine
Rückſicht auf dieſes Gerücht und keine diesbezügliche Frage
III Verlaufe der kommenden Jahre 9ör der Beichtvater bei ver.
ſchiedenen Gelegenheiten das Gerücht der Logenangehörigkeit ſeines
Pönitenten wiederholen, nacht auch ſe die Wahrnehmung, daß
erſelbe da Wirthſchaftslocal des Logengebäudes zur Abhaltung
eines Familienfeſtes benützt, wobei jedoch bemerken, daß manch⸗
mal auch andere Geſellſchaften dieſes Local zu ihren Feſtlichkeiten
benützen und daß der vorgebliche Freimaurer auch ſeinen eigenen
Pfarrer zum adet, der natürlich ablehnt. U dieſe und ähn
liche Verdachtgründe hin glaubt der Beichtvater, den Pönitenten, der
niemals derartiges In der Beicht erwähnt, ber ſeine Zugehörigkeit
zur Loge befragen 3u müſſen, E aber, V etwaigem Scandale
vorzubeugen, die allgemeine rage, ob der Pönitent einem der
Kirche feindlichen Vereine angehöre, und glaubt nach deren Verneinung
genuggethan 3u haben und alle äußeren Verdachtgründe und Gerüchte
ignoriren U dürfen Inzwiſchen iſt nun die Encyelica Leo's III
erſchienen; daß der Pönitent ſie geleſen hat, iſt ſehr unwahrſcheinlich;

EL nun wieder 3u dem nämlichen Beichtvater kommt, kann ſich
dieſer, 6z des beſtehenden Verdachtes, wenn der Pönitent ſich nich
ſelber anklagt, beruhigen oder mu neuerdings fragen? und wenn,
genügt dann eine allgemeine rage oder iſt eine direet geſtellte rage
über den Freimaurerbund nothwendig (wodurch freilich jede 6ona
Hdes zerſtört würde, aber vielleicht ohne Ausſicht auf Erfolg)? und
endlich, venn EL eingeſtehen müßte, daß Eu Freimaurer iſt, muß die
Abſolution verweigert werden bis nach erfolgtem Austritt? auch
dieſe Verweigerung ihn diffamirt, weil El 1l ofort communieirt,
obwohl das Oſtergebot drängt und andere ihn EI  en ſehen? oder
kann PT auf das Verſprechen hin, daß EL bei paſſender Gelegenheit
Iu der Zukunft ſich der Loge zurückziehen werde, abſolvirt werden?
bch iſt 3u bemerken, daß die Logen Iu der betreffenden Gegend
ſehr unſchuldig erſcheinen, mehr der Geſelligkeit dienen und daß darum
einzelne wirklich boJn ihrer Unſchuld überzeugt ſein önnen.

E ſind verſchiedene Fragen, die u dieſem Caſus ihre Löſung
ſuchen: S handelt ſich erſtens die Fragepflicht de Beichtvaters,

die Pflicht de Beichtvaters den unwiſſenden Pönitenten 3u
belehren, zweitens dd Eintreten der Cenſur und die
Bedingungen, Inter we  en Freimaurer der Excommunication
losgeſprochen verden können.

Der Beichtvater hat In ſeiner Eigenſchaft als Richter (judex
die Pflicht, den Pönitenten 3u fragen, ſo oft Aaus irgend einem
Umſtande, ſtamme dieſer Aus der Beicht oder aus einer Privat⸗
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enntniß, einen vernünftigen Zweifel etre der weſentlichen Erforder⸗
niſſe des Bußſacramentes hat, insbeſondere oft an der Voll
ſtändigkeit der Cl vernünftiger Weiſe zweifelt, nd zwarv Erſtre
ſich dieſe Pflicht auf Alles und dasjenige, wa ihm 3u iſſen
nothwendig iſt, ́unm ſein dreifaches Amt als Richter, Lehrer ud Arzt
üben können. (Müller III. 8 152) Zur richtigen Uebung
dieſer Fragepfli iſt vor llem Klugheit nothwendig („prudenter
interroget“ ſagt das Rituale Romanum), welche der Beichtvater
durch Gebet und Uebung ſich erwerben muß? Dabei gelten Iut
Allgemeinen drei Regeln: erſtens, der Beichtvater braucht blo eine
ordentliche orgfa (diligentia ordinaria) anzuwenden, wie auch
der Pönitent keine außerordentliche, ſondern eine gewöhnli
Sorgfalt (non IL  7 8ed mediocris diligentia) bei der ewiſſens⸗
forſchung anwenden muß; zweitens: nicht Ur auf die materielle
Integrität iſt 3u achten, ſondern vor allem darauf, daß das Sacrament
nicht odios erde; Titten Im Zweifel muß man dem Pönitenten
glauben, ob für oder ſich ſpri

In ſeiner Eigenſ aft al Lehrer 0OCüOT, hat der Beichtvaterdie abſolute Pflicht, den unwiſſenden Pönitenten 3u belehren über
alles, was necessitate medii ＋

Ur Giltigkeit des Sacramentes noth  E
wendig iſt, gleichviel ob CE von ſeiner Ermahnung hofft oder
nicht Er hat aber auch die Pflicht, den Pönitenten über das 3u
belehren, vas necessitate praecepti zum elle nothwendig iſt, weil
E nicht blos die formelle, ſondern auch die materielle Sünde des
Pönitenten verheilen und ihn auf den Weg des Heiles eiten ſoll;dieſe Pflicht tritt immer ein, die Unwiſſenheit eine üher⸗
windliche, ſchuldbare oder wenn die Unwiſſenheit zwar unüberwindlichund entſchuldbar, aber der Belehrung Frucht zu hoffen iſtAber auch keine Frucht ehofft wird, Li abgeſehen von den
übrigen Fällen, welche die Aſtora aufführt, die Pflicht der Belehrungimmer ein, der unüberwindliche Irrthum de Pönitenten zumöffentlichen Aergerniſſe oder 5 geiſtlichen Nachtheile für die Com⸗
munität gereich oder enn der Pönitent Iu der ächſtenGelegenheit zur Sünde bleiben würde Müller 1505

Wenden vir die Grundſätze auf unſern Fall Al, ſo 6 offenbarder Beichtvater Ccht, venn 6 nich auf ein bloßes Gerede oder
leeres Gerücht hin den Pönitenten befragte; denn eS die
EI odios machen, würde das Vertrauen Am Beichtvatererſchüttern, den Pönitenten vielleicht ganz Beichten abſchrecken,
venn der Beichtvater alles, vas irgendwie vom Pönitenten gehörthat, ſofort auch Iu ſeiner Frageſtellung verwerthen wollte ber ebenſoſehr war der Beichtvater im Recht, er ſpäter auf die beſtimmterenVerdachtsgründe hin und de entſtehenden öffentlichen Aerger⸗niſſes die rage ſtellt nach der Zugehörigkeit zur Loge denn E andelte
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ich die Vollſtändigkeit der Bei die Diſpoſition des Pönitenten,
die Jurisdiction de Beichtvaters, der Pönitent excommunicirt
vau Betreffs dieſer Puncte var E auch vollſtändig gleichgiltig,
ob der Beichtvater daus Gründen der Vorſicht die Frage allgemein
ſtellte, ob der Pönitent einem der Kirche feindlichen Vereine angehöre,
oder ſpeciell, bb Er der Freimaurerei angehöre; denn var e dona
fide. dann bar der Frage die beſondere Gehäſſigkeit benommen; war
EL mala ide. dann verſtand 38 die allgemeine rage ebenſo gut, als
die beſondere, und ſo läßt ſich auch leicht rechtfertigen, venn der
Beichtvater der Behauptung des Pönitenten Glauben chenkt und ihn
abſolvirt. Aber einen Zweck erreichte & NU  5 denn erſtens ſeine
Bedenken wurden nicht gehoben, weil der öniten 50n2 Hde dem
Freimaurerbunde angehören konnte und dann die allgemeine rage

Solltenicht verſtand, und zweitens entſtand die Schwierigkeit:
der öniten direct gefragt und amit ſeine etwaige 0ond fdes
geſtört werden, auch auf die Gefahr hin, daß die rage, E  6 ihm
zur Belehrung wird, ohne Nutzen ſein erde, eventuell der katholiſchen
Gemeinde Ich werden könne. Offenbar müßte M dieſem alle,
wenn auf den Pönitenten allein Rückſicht nehmen könnte, von
der Belehrung als dem Pönitenten ſchädlich Umgang genommen oder
vielmehr dieſelbe auf eine gelegenere Zeit verſchoben werden und
einſtweilen die tele führenden Mittel angewendet, beſonders
der Pönitent ott im Gebete empfohlen werden. Aher faſt immer
ird das Aergerniß für Andere, die Rückſicht auf da öffentlicheWohl, dem die Freimaurerei entgegenarbeitet, wobei auch die mehr
Unſchuldigen Mitglieder durch Mehrung der Zahl, de Einfluſſes,
de Anſehens, der materiellen ittel beitragen, endlich NI die
nächſte Gelegenheit zur ünde, Iu welcher ſich der öniten efindet,
alle dieſe Umſtände werden verbieten, den Pönitenten Iu einer 50na
Hde 3u eélaſſen und 3u den heiligen Sacramenten zuzulaſſen. Nur

der Aus der Mahnung für die katholiſche Sache hervorgehende
Schaden E groß wäre, daß bLu die genannten Schäden compenſirt,

man den Pönitenten Iu der 50n Hdes belaſſen. (Schneider.
Manuale sacerdotum. 60 — 493. 1I Lehmkuhl. 1 II

950). Demnach braucht der Beichtvater auf die etwaige 50na
Hdes des Pönitenten bei der Frageſtellung keineI3 nehmen,
ſondern ETL kann und ſoll an ihn bei der nächſten Beicht die directe
und ausdrückliche rage nach ſeiner Logenangehörigkeit ſtellen ne
hin iſt die bona Hdes überhaupt zweifelhaft; denn venn der Pönitent
auch da Rundſchreihen Leb's 9 nicht geleſen hat, wäre S
doch merkwürdig, venn Er von demſelben überhaupt keine Kenntniß
ätte, umal alle Zeitungen, auch die Organe der Loge darüber
Berichte brachten. Wenn der Pönitent die rage wiederum verneint,

kann der Beichtvater ihn losſprechen, da auf der einen Seite eine
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Gewißheit für ſeine Logenangehörigkeit nicht vorliegt, auf der andern
HD  eite aber der Beichtvater dem Pönitenten glauben mu und annehmen
kann, die Leute hätten ich getäuſcht

Eunn der Pönitent aber jetzt wirklich eingeſteht, daß
Freimaurer ſei, ſo ragt E ſich

erſtens, bb 75 excommunicirt iſt Nach den Conſtitutionen der Päpſte,
ſpeciell CoOnst. „Apostolicae S86Gdiss Pius ſind die Anhänger
geheimer Geſellſchaften, deren Zweck die Untergrabung der kirchlichen und
ſtaatlichen Ordnung iſt, der dem Papſte reſervirten Excommunication
verfallen. Dagegen fallen nicht Unter die Excommunication, ind aber Subh
gravi verboten jene Geſellſchaften, Die zwar bn keine ſchlechten Zwecke
anſtreben, aber die Bewahrung C8 tiefſten Geheimniſſes, allſeitigen
Gehorſam gegen die Obern Inter einem Eide ihren Anhängern
ordern Instr. Congreg. OfK Mai 1884, I1 4 Damit

Jemand wirklich die Cenſur incurrire, iſt erforderlich, daß EL
das Geſetz und die auf eſſen Uebertretung eſetzte Strafe kennt und
demnach das Geſetz (COhtumaeia übertritt Wenn alſo der
Pönitent da Geſetz der 1 gekannt und insbeſondere die beigefügte
Strafe, iſt excommunicirt und der Beichtvater kann ohne beſondere
Vollmacht ihn nicht lo

8

ſprechen Sehr oft Annt und wird auch noch
da Verbrechen der Häreſie oder andere mit Cenſuren belegte Ver—⸗
brechen hinzukommen. Der Beichtvater hat ſich alſo Ordinarius
die nothwendigen Vollmachten 3u erbitten und deſſen Weiſungen
entgegen 3u nehmen. Wenn bI das Gebot der Kirche oder die
Excommunication U gekannt hat und die geforderten Bedingungen
erfüllen will, iſt EL nich exeommunicirt und ein einfacher eicht

könnte ihn abſolviren. Wenn EL aber bisher das kirchliche
Geſetz bder die Excommunication nicht gekannt hat, aber: trotz der
Belehrung ſich weigert, aus der Loge auszutreten, ſo fragt ES ich,‚
ob mit dem Acte der Weigerung die Excommunication eintritt
oder nicht; denn Iu dieſem Falle könnte ein einfacher Beichtvater ihnnicht abſolviren, auch ſpäter Ur Zureden ihn zul llens
änderung brächte. Lehmkuhl 6. meint, daß der Betreffende die
Excommunication erſt dann incurrire, wenn euv ſpäter einen neuen
Act ſetzt, wodurch er ſich als Anhänger der Loge offenbart, nichtaber chon dadurch, daß T ich weigert auszutreten.

Zweitens Es rag ſich dann weiter, Inter welchen BedingungenEin der Loge Angehöriger der Abſolution Un einen bevollmächtigtenBeichtvater theilhaftig werden kann. Die 6 und nothwendigſteBedingung iſt, daß der öniten ſeinen Fehler bereut, Qus der Logevollſtändig austritt nd alle Beziehungen 3u erſelben abbricht, fernerdaß eine etwaigen Irrthümer abſchwört, das gegebene Aergerniß
gut machen will azu fügte die alte Inſtruction die
Biſchöfe die Forderung, daß der Pönitent die Bücher, Schriftſtücke,
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Abzeichen, welche ſich auf die Freimaurerei beziehen, dem Beichtvater
ausliefere, amit ſie dem Ordinarins eingeliefert werden, oder ſie
wenigſtens verbrenne. Die neueſte Inſtruction der Congreg Inquis.
vom Mai 1884 Pricht von dieſer Auslieferung nich Außerdem
ſoll der Beichtvater eine entſprechende Uße, insbeſondere den häufigen
Empfang der Sacramente auferlegen (Comment. Patav 12 0S1
„Apostolicae Sedis“ 60 V Was ſpeciell den Austritt
aus der Loge angeht, ſo muß derjenige, welcher bisher Mitglied
geweſen war, auch formell ſeinen Ausßtritt aus der Loge erklären.
Nach einer Erklärung der Congreg FH vom 5 ꝗ

Uli kann
derjenige nicht abſolvirt werden, welcher innerlich ſeinen Eid
bereut, aber äußerlich noch im Verkehr mit einen Logenbrüdern bleibt.
Denn eS enügt N nan ſeinen Irrthümern innerlich
entſagt, da man ſie doch äußerlich bekennt. Nur M dem alle, wo
eine formelle Austrittserklärung bei den Logenvorſtänden Ar den
Pönitenten eine offenbare Gefahr für ſein Lehen mit ſich brächte,könnte der Pönitent davon entbunden werden, wenn durch
unzweideutige Zeichen kund gibt, daß eLr überhaupt der Loge nimmer
angehören Dt Dieſe Austrittserklärung hat auch mn der ege vor
der Losſprechung 3u geſchehen, wie 10 auch ein gegebenes Aergerniß,
zumal ein öffentliches, vorher gut gemacht, die Gelegenheit zur Sünde
vorher aufgegeben werden muß Offenbar können aher auch hierGründe eintreten, welche eine ſofortige Losſprechung auf das ernſt

2iche Verſprechen des Pönitenten hin erlauben, vorausgeſetzt, daßder Beichtvater die nöthige Jurisdiction iezu hat, der
öniten erſt nach ehr langer Zeit wieder 3u den Sacramenten
Immen könnte oder die Geſinnung, die er jetzt hat, verlieren
oder durch den Aufſchub der Abſolution diffamirt würde Ob In
Unſerem 6 eine Eré Infamie des Pönitenten dadurch eintritt,
daß nicht ſofort zur Communion geht, hängt von den Conereten
Umſtänden ab nd iſt dem vernünftigen rmeſſen des Beichtvatersüberlaſſen. Der Umſtand, daß das Gehot der Oſtereommuniondrängt, iſt zwar einer von den Gründen, 8  6 dem einfachen Beicht⸗
ater die indirecte Abſolution von Reſervaten erlauben, inter der
Bedingung natürlich, daß ſie ſpäter einem bevollmächtigten rieſtergebeichtet werden; aber iſt für den Beichtvater noch kein rund,den Pönitenten, der ſich un der nächſten Gelegenheit befindet oder
bei dem Nichterfüllun ſeiner en 3u ürchten iſt, abſolviren.Denn der Beichtvater kann Omnis Utriusque des
COneil Lateran und nach Congreg Conéil NOoy 1619
Aus olchen Gründen die öſterliche Zeit auch verlängern.
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